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Werkstatt Wohnen 



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
 
Stadtbahnlinien U9 ab Hauptbahnhof oder U2 ab Rotebühlplatz in Richtung Vogelsang 
(Botnang) bis Haltestelle Schloss-/Johannesstraße. 
 
In Fahrtrichtung weitergehen und gleich nach rechts in die Johannesstraße abbiegen. Dann 
die 2. Querstraße nach links in die Lindenspürstraße gehen.  
 
Im letzten Gebäudeauf der linken Seite befindet sich der KVJS. 
 
S-Bahn bis Haltestelle Feuersee (Aufzug vorhanden). 
 
Zu Fuß entlang der Senefelderstraße bis die Lindenspürstraße quert. Dort links gehen bis 
zur KVJS-Hauptverwaltung. 
 
 
 
Mit dem Auto 
 
 
A 81 aus Richtung Heilbronn 
 
Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen. Über die B 10 und B 27 Richtung Zentrum fahren,  

ab Pragsattel Richtung Hauptbahnhof (DB, U/S),  

geradeaus weiter in die Friedrichstraße und  

nach einer Fußgängerampel rechts in die Schlossstraße abbiegen.  

Diese entlang fahren, an der Liederhalle vorbei,  

3. Möglichkeit rechts in die Senefelderstraße,  

2. Querstraße links in die Lindenspürstraße abbiegen. 
 
 
A 8 bzw. A 81 aus Richtung München, Karlsruhe, Singen 
 
Ausfahrt Kreuz Stuttgart. Weiter über die A 831/B 14 in Richtung Stuttgart-Vaihingen bis zum 
Schattenring fahren.  

Dort abbiegen in Richtung Stuttgart-West (Achtung: Ausfahrt liegt im Tunnel).  

Über die Karl-Kloß-/Schickhardtstraße in die Schwabstraße fahren.  

Nach der Kreuzung Schwab-/ Bebelstraße die 2. Straße rechts in die Forststraße einbiegen,  

dann rechts in die Hasenbergstraße  

die nächste links in die Lindenspürstraße. 
 
 
Aus Richtung Süden über die B 27 und aus Richtung Osten über die B 14 
 
Jeweils bis zum Charlottenplatz fahren.  

Dort weiter in Richtung Stuttgart-West unter dem Schlossplatz hindurch fahren.  

Achtung: In der Unterführung links abbiegen, damit Sie an der Liederhalle vorbeikommen.  

Weitere Beschreibung siehe 1. Abschnitt. 
 
 


